
Auszug 
 

aus der Niederschrift über die 
öffentliche Sitzung des Verbandsgemeinderates Otterbach-Otterberg vom 09.10.2025 
 
 
 
 
3. Teiländerung des Flächennutzungsplanes 2035 für den Bereich der Kläranlage 
Otterberg zur Errichtung eines Betriebsgebäudes für den Bauhof der 
Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg; 
a) Prüfung und Beschlussfassung über die während der Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB vorgebrachten 
Bedenken und Anregungen 
b) Prüfung und Beschlussfassung über die während der Beteiligung der 
Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vorgebrachten Bedenken und Anregungen 
c) Feststellungsbeschluss 
 
Sachverhalt- und Rechtslage: 

 
Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung vom 27.02.2025 die während der 
frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 1 BauGB sowie der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
vorgebrachten Bedenken und Anregungen beschlossen. Weiter wurde der aus der 
Beschlussfassung über die vorgebrachten Bedenken und Anregungen resultierende Plan als 
Planentwurf anerkannt. 
In gleicher Sitzung wurde die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie 
die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB beschlossen.  
 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB fand in Form der Offenlage der 
Planunterlagen in der Verwaltung sowie im Internet in der Zeit vom 11.08.2025 bis 
einschließlich 12.09.2025 statt. Zur gleichen Zeit wurde den Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange Gelegenheit zur Abgabe einer Stellungnahme gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
gegeben. 
 
Von den 58 angeschriebenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange haben 22 
eine Stellungnahme abgegeben. 
 
a) Es wurden 22 Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
abgegeben. Nachfolgend sind alle Stellungnahmen dieser Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung, die abgegeben wurden, aufgeführt. Diese wurden zum größten Teil in 
der Originalfassung abgedruckt und teilweise zur besseren Lesbarkeit neu zugeschnitten. 
Teilweise werden die Sachdarstellungen der Stellungnahmen jedoch in Kurzform dargestellt. 
Die Stellungnahmen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung werden aus Datenschutzgründen 
anonymisiert. Die Originalstellungnahmen können bei der Verbandsgemeinde Otterbach-
Otterberg eingesehen werden. Zu jeder Stellungnahme ist einzeln zu beschließen: 
 
 
1. Die Kreisverwaltung Kaiserslautern - Abteilung Bauen und Umwelt - vom 04.08.2025 

 
 



 
 

Abwägungsvorschlag: 
 

Kenntnisnahme, eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
Abwägungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: 25  Nein-Stimmen: 0  Enthaltungen: 0 
 
 

 
 
2. Die Kreisverwaltung Kaiserslautern – Untere Wasser-, Abfall- und Bodenschutzbehörde - 

vom 12.08.2025 

 
 

 
 

 
Abwägungsvorschlag: 

 
Die Hinweise aus dem frühzeitigen Beteiligungsverfahren sind ausreichend in den 
Unterlagen enthalten, eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
Abwägungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: 25  Nein-Stimmen: 0  Enthaltungen: 0 
 
 
 
 
 

3. Die Kreisverwaltung Kaiserslautern – Gesundheitsamt - vom 15.08.2025 

 
 

 
 
 

Abwägungsvorschlag: 
 

Kenntnisnahme, eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 



 
 
 
Abwägungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: 25  Nein-Stimmen: 0  Enthaltungen: 0 
 
 
 
 

4. Die Deutschen Telekom Technik vom 11.08.2025 

 
 

 
 

 
 

Hinweis: Es liegt ein Lageplan bei. 
 

 
 
Abwägungsvorschlag: 

 
Die Hinweise zu den bestehenden Leistungen werden zur Kenntnis genommen und bei 
der Erschließung berücksichtigt, und in den Unterlagen ausreichend dargestellt. Eine 
Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
Abwägungsergebnis: 



 
Ja-Stimmen: 25  Nein-Stimmen: 0  Enthaltungen: 0 
 
 
 
 

5. Das Forstamt Otterberg vom 11.08.2025 

 
 

 
 

 
Abwägungsvorschlag: 

 
Kenntnisnahme, eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
Abwägungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: 25  Nein-Stimmen: 0  Enthaltungen: 0 
 
 
 
 

6. Die Bundeswehr vom 11.08.2025 

 
 

 
 
 
Abwägungsvorschlag: 

 
Kenntnisnahme, eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
Abwägungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: 25  Nein-Stimmen: 0  Enthaltungen: 0 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Die Fernleitungs- Betriebsgesellschaft vom 11.08.2025 

 
 

 
 
 

Abwägungsvorschlag: 
 

Kenntnisnahme, eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
Abwägungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: 25  Nein-Stimmen: 0  Enthaltungen: 0 
 
 
 
 
 

8. Die GDKE, Außenstelle Speyer vom 11.08.2025 

 
 

 
 
 



Abwägungsvorschlag: 
 

Kenntnisnahme, eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
Abwägungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: 25  Nein-Stimmen: 0  Enthaltungen: 0 
 
 
 
 
 
 
 

9. Die Creos Deutschland GmbH vom 12.08.2025 

 
 

 

 
 

 
Abwägungsvorschlag: 

 
Kenntnisnahme, eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
Abwägungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: 25  Nein-Stimmen: 0  Enthaltungen: 0 
 
 
 
 

10. Die PLEdoc GmbH vom 12.08.2025 

 
 



 
 

Hinweis: Es liegt ein Lageplan bei. 
 

 
Abwägungsvorschlag: 

 
Kenntnisnahme, dass keine Leitungen betroffen sind, eine Abwägung ist nicht 

erforderlich. 
 
 
Abwägungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: 25  Nein-Stimmen: 0  Enthaltungen: 0 
 
 
 
 
 

11. Das Vermessungs- und Katasteramt Westpfalz vom 14.08.2025 

 
 

 
 

 
Abwägungsvorschlag: 

 
Kenntnisnahme, eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
Abwägungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: 25  Nein-Stimmen: 0  Enthaltungen: 0 
 
 
 
 



12. Die Amprion GmbH vom 22.08.2025 

 
 

 
 
 

Abwägungsvorschlag: 
 

Kenntnisnahme, eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
Abwägungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: 25  Nein-Stimmen: 0  Enthaltungen: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Die Kreisverwaltung Kaiserslautern - Untere Naturschutzbehörde -vom 26.08.2025 

 
 

 
 

 
Abwägungsvorschlag: 

 
Der Hinweis ist bereits ausreichend in den Unterlagen dargestellt und ist im Bauantrag 
zu beachten, eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
Abwägungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: 25  Nein-Stimmen: 0  Enthaltungen: 0 
 



 
 
 

14. Die Stadt Otterberg vom 02.09.2025 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
Abwägungsvorschlag: 

 
Die Hinweise zur Sammelstelle für Garten- und Parkabfälle werden zur Kenntnis 
genommen. Die Teiländerung des FNP dient der Zulassung einer Halle auf dem 
Gelände der VG-Werke zur Optimierung der Betriebsabläufe und Sicherung von 
Arbeitsmitteln/-geräten. Die hier vorgetragenen Bedenken sind jedoch nicht Inhalt 
dieses Teil-FNP und werden mit der Stadt abgestimmt. Die Verbandsgemeinde hält an 
ihrer Planung fest, es erfolgt keine Änderung. 
 
 
Abwägungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: 24  Nein-Stimmen: 0  Enthaltungen: 1 
 
 
 
 
 

15. Die Stadtwerke Kaiserslautern vom 03.09.2025 

 



 

 
 

 
Abwägungsvorschlag: 

 
Kenntnisnahme, eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
Abwägungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: 25  Nein-Stimmen: 0  Enthaltungen: 0 
 
 
 
 
 

16. Die Vodafone GmbH vom 08.09.2025 

 
 

 

 
 

 
Abwägungsvorschlag: 

 
Kenntnisnahme, eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
Abwägungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: 25  Nein-Stimmen: 0  Enthaltungen: 0 
 
 
 
 

17. Die Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein vom 09.09.2025 

 
 



 

 
 

 
Abwägungsvorschlag: 

 
Kenntnisnahme, eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
Abwägungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: 25  Nein-Stimmen: 0  Enthaltungen: 0 
 
 
 
 

18. Die Pfalzwerke Netz vom 09.09.2025 

 

 

 
 

 
Abwägungsvorschlag: 

 
Kenntnisnahme, eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
 
Abwägungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: 25  Nein-Stimmen: 0  Enthaltungen: 0 
 
 
 



 
19. Das Landesamtes für Geologie und Bergbau vom 08.09.2025 

 
 

 

 
 

 
 
Abwägungsvorschlag: 

 
Die Hinweise sind bereits in den Unterlagen ausreichend enthalten, eine Abwägung ist 
nicht erforderlich. 
 
 
Abwägungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: 25  Nein-Stimmen: 0  Enthaltungen: 0 
 
 
 
 

20. Das DLR Westpfalz vom 10.09.2025 

 
 

 
 

 



Abwägungsvorschlag: 
 

Kenntnisnahme, eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
Abwägungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: 25  Nein-Stimmen: 0  Enthaltungen: 0 
 
 
 
 

21. Die Industrie- und Handelskammer für die Pfalz vom 11.09.2025 

 
 

 
 

 
Abwägungsvorschlag: 

 
Kenntnisnahme, eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
Abwägungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: 25  Nein-Stimmen: 0  Enthaltungen: 0 
 
 
 
 

22. Die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz vom 16.09.2025 

 
 

 
 

 
Abwägungsvorschlag: 

 
Kenntnisnahme, eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
 
 
Abwägungsergebnis: 
 
Ja-Stimmen: 25  Nein-Stimmen: 0  Enthaltungen: 0 
 



 
 
 
 
 

 
b)  Aus der Öffentlichkeitsbeteiligung gingen keine Stellungnahmen ein. 

 
Eine Beschlussfassung ist hier nicht erforderlich. 

 
 
c)  Der nach Einarbeitung der zu berücksichtigten Bedenken und Anregungen 

vorliegende Plan wird festgestellt und der Genehmigungsbehörde vorgelegt. 
 
 
 
Finanzierung: 

 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
a) Zu jeder Stellungnahme ist einzeln zu beschließen. 

 
b) Hier ist keine Beschlussfassung erforderlich, da keine Bedenken und Anregungen eingegangen 

sind. 

 
c) Das Gremium beschließt den nach Einarbeitung der zu berücksichtigenden Bedenken und 

Anregungen vorliegenden Plan festzustellen und der Genehmigungsbehörde vorzulegen. 

 
 
 
Beratung und Beschlussfassung: 

 
 
 
 
  
Abstimmungsergebnis: 
Der Beschlussvorschlag wurde mit 25 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen 
einstimmig angenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Otterberg, den 14.11.2025 
 
         Verbandsgemeindeverwaltung Otterbach-Otterberg 


